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In den letzten Jahren gab es in der öffentlichen wie 
in der wissenschaftlichen Diskussion wiederkehren-

de Forderungen nach einer grundlegenden Reform der 
Familienförderung im Rahmen der Einkommensteuer. 
Ausgangspunkt dieser Diskussionen ist die im gelten-
den Recht betragsmäßig ungleiche steuerliche Entlas-
tung von Kindern durch den Kinderfreibetrag in Abhän-
gigkeit vom zu versteuernden Einkommen. Während 
diese Ungleichbehandlung aus verfassungsrechtlicher 
Sicht geboten scheint,1 stößt sie in der breiten Öffent-
lichkeit häufi g auf Kritik. Als möglicher Ausweg wird 
immer wieder die Einführung eines Kindergrundfreibe-
trags angeführt, durch den die steuerliche Entlastung 
mehr oder minder unabhängig von der Höhe des zu 
versteuernden Einkommens wird. Sowohl das steu-
erliche Sofortprogramm von CDU und CSU aus dem 
Jahr 2004,2 als auch das aktuelle Steuerkonzept der 
CSU sehen die Einführung eines solchen Kindergrund-
freibetrags vor.3 Jüngste Äußerungen des amtierenden 
Bundesfi nanzministers aus dem Herbst 2008 gehen in 
eine ähnliche Richtung. 

Zwar bestanden schon vor diesen Vorschlägen 
gewisse verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 
Einführung eines Kindergrundfreibetrags, und eine 
verfassungskonforme Ausgestaltung hätte nach vor-
liegenden Berechnungen den fi nanziellen Rahmen 
gesprengt.4 Diese Bedenken scheinen aber in der ak-
tuellen Diskussion weniger eine Rolle zu spielen als 
mögliche verteilungspolitische Aspekte. Vor diesem 
Hintergrund ist es das Ziel dieses Beitrags, die Wir-
kungsweise des Instruments Kindergrundfreibetrag als 
Alternative zur Kinderfreibetragsgewährung nochmals 
kurz zu erläutern. Mit Hilfe von Einzelfallbeispielen und 

mikroökonomischen Simulationsrechnungen sollen 
dann die aus dem Zusammenspiel mit einer möglichen 
Erhöhung des Kindergeldes entstehenden Umvertei-
lungseffekte dargestellt werden.  

Das geltende Recht des Jahres 2009

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird 
für Kinder bisher nach §32 EStG ein Kinderfreibetrag 
gewährt, der das unter der tarifl ichen Einkommen-
steuer zu versteuernde Einkommen mindert. Nach 
den Beschlüssen des Koalitionsausschusses vom 
Oktober 2008 soll dieser Kinderfreibetrag erhöht 
werden. Unter Rückgriff auf die Ergebnisse des sie-
benten Existenzminimumsberichts soll er ab dem 
Jahr 2009 für jedes voll zu berücksichtigende Kind 
3012 Euro betragen. Er setzt sich zusammen aus 
dem Existenzminimum und einem Freibetrag für Be-
treuung, Erziehung und Ausbildung (BEA).5 Im Falle 
einer Zusammenveranlagung verdoppelt sich dieser 
Betrag, so dass einem verheirateten Ehepaar in der 
Regel ein Freibetrag von 6024 Euro je Kind zur Ver-
fügung steht.

Die steuerliche Entlastung aus dem Kinderfreibe-
trag, ∆TKFB, ergibt sich entsprechend  Gleichung (1) aus 
der Differenz zwischen der Einkommensteuer T unter 
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Verwendung des zu versteuernden Einkommens ohne 
Kinderfreibetragsgewährung Y und unter Verwendung 
des um den Kinderfreibetrag gekürzten zu versteuern-
den Einkommens y*.  

(1)  ΔTKFB = T(y) - T(y*)

Bedingt durch die Progressivität des Einkommen-
steuertarifs führt der Kinderfreibetrag zu einer steu-
erlichen Entlastung, die mit dem zu versteuernden 
Einkommen steigt. In der Konsequenz werden Spit-
zenverdiener dadurch deutlich stärker entlastet als 
Familien in mittleren und unteren Einkommensberei-
chen. So ergibt sich die maximale Entlastungswirkung 
eines Kinderfreibetrages in Höhe von 6024 Euro mit 
2712 Euro je Kind für solche Einkommen, die der Rei-
chensteuer unterliegen.6 Während die Entlastung für 
ein Einkommen, das den Grundfreibetrag exakt um die 
Höhe des Kinderfreibetrages überschreitet, 1062 Euro 
beträgt, fällt sie für darunter liegende Einkommen so-
gar noch geringer aus.

Abgemildert wird diese Ungleichheit in der Gesamt-
wirkung des Familienleistungsausgleichs durch das 
Kindergeld, das bei der Einkommensteuer faktisch 
eine Untergrenze der Entlastung darstellt: Im Rahmen 
einer kindbezogenen Günstigerprüfung wird bei der 
Veranlagung zur Einkommensteuer für jedes einzelne 
Kind ermittelt, ob das Kindergeld die Entlastungswir-
kung durch den Kinderfreibetrag überschreitet. Ist dies 
der Fall, so wird kein Kinderfreibetrag gewährt. An-
dernfalls wird ein Kinderfreibetrag gewährt und die ta-
rifl iche Einkommensteuer um das ausgezahlte Kinder-
geld erhöht. Abbildung 1 stellt diesen Zusammenhang 
in Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen 
nochmals grafi sch für den Fall eines Ehepaares mit ei-
nem Kind dar. Ab einem zu versteuernden Einkommen 
von knapp über 66 500 Euro wird der Kinderfreibetrag 
in Anspruch genommen, da die daraus resultierende 
Steuerentlastung höher ausfällt als das Kindergeld.7

Auf eine Günstigerprüfung verzichtet wird hingegen 
bei den Zuschlagssteuern. Grundlage der Berechnung 
des Solidaritätszuschlags ist damit eine fi ktive Ein-
kommensteuer, wie sie sich unter Berücksichtigung 
der Kinderfreibeträge ergeben würde.

6 Ab einem zu versteuernden Einkommen von 110 328 (hier wird der 
Steuerpfl ichtige vollständig in Höhe des Spitzensteuersatzes von 42% 
entlastet) bleibt die Entlastungswirkung in etwa konstant bei 2530 Eu-
ro. Zwischen 500 000 Euro und 506 024 Euro erfolgt eine weitere Stei-
gerung auf dann 2710 Euro. Bedingt durch die Rundungsvorschriften 
des Steuertarifs sind Entlastungen von bis zu 2712 Euro möglich. 

7 Die Entlastungswirkung des Kinderfreibetrags überschreitet das 
Kindergeld in Höhe von 1968 Euro erstmals bei einem zu versteuern-
den Einkommen von 66 544 Euro. 

Kindergrundfreibetrag als Alternative 
zum geltenden Recht

Im Gegensatz zum Kinderfreibetrag, bei dem die 
Entlastungswirkung de facto „von oben“ auf den Ta-
rif wirkt, folgen die bisher diskutierten Konzepte eines 
Kindergrundfreibetrags einem gänzlich anderen An-
satz. Die Steuerentlastung ist hier als Abzug von der 
Steuerschuld ausgestaltet und entspricht genau der 
Steuerschuld, wie sie sich aus einem zu versteuern-
den Einkommen in Höhe der Grundfreibeträge zu-
züglich der zu gewährenden Kindergrundfreibeträge 
ergibt. Formal:

(2)  ∆TKGFB = min[T(y), T(gfb + μ * k)]

wobei gfb dem Grundfreibetrag entspricht, k für die 
Anzahl der vollen zustehenden Kinderfreibeträge steht 
und μ die Höhe des Kindergrundfreibetrags angibt. 

Diese Ausgestaltung führt dazu, dass die maxima-
le steuerliche Entlastungswirkung im Gegensatz zum 
Kinderfreibetrag vollkommen unabhängig von der Hö-
he des Einkommens ist, in Folge der Progressionswir-
kung jedoch mit der Anzahl der Kinder steigt.8 Wie aus 
Gleichung (2) ersichtlich wird, ist die maximale Entlas-
tung auf die Höhe der Steuerschuld begrenzt. Lässt 
man außer acht, dass geringe Einkommen in Folge 
dieser Begrenzung teilweise nicht in vollem Umfang 
von der Entlastungswirkung profi tieren, so erfüllt der 

8 Die Entlastungswirkung des Kinderfreibetrags sinkt hingegen für je-
des weitere Kind.

Abbildung 1
Entlastungswirkungen von Kindergeld und 

-freibetrag im geltenden Recht1

(in Euro)

1 Der Begriff „geltendes Recht“ bezieht sich hier wie in der Folge je-
weils auf einen Kinderfreibetrag in Höhe von 6024 Euro für ein zusam-
men veranlagtes Ehepaar. 

Q u e l l e :  Eigene Berechnungen.
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Kindergrundfreibetrag doch (zumindest auf den ersten 
Blick) zwei wesentliche Forderungen, die immer wie-
der in der politischen Diskussion auftauchen: Die Ent-
lastung soll nicht vom Familieneinkommen abhängen, 
und kinderreiche Familien sollen stärker gefördert wer-
den als Ein- oder Zweikindfamilien.9 Darüber hinaus 
liegt die Entlastungswirkung eines Kindergrundfrei-
betrags in den allermeisten Fällen auch noch deutlich 
unter der Wirkung des Kinderfreibetrags, wodurch ein 
Systemwechsel zu Steuermehreinnahmen führen wür-
de. 

Mögliche Reformvorschläge sehen einen Kinder-
grundfreibetrag in Höhe des Grundfreibetrags10 oder 
in vergleichbarer Höhe zum jetzigen Kinderfreibetrag 
für Ehepaare vor. Diese Vorschläge implizieren für die 
meisten Steuerpfl ichtigen Entlastungswirkungen deut-
lich unterhalb der Entlastungswirkungen eines Kinder-
freibetrages bzw. des Kindergeldes. 

Tabelle 1 verdeutlicht dies anhand der Entlastungs-
wirkungen für einen Kindergrundfreibetrag in Höhe 
von 6024 bzw. 7664 Euro.11 Im Fall eines Kinder-
grundfreibetrags von 6024 Euro ist das ausgezahlte 
Kindergeld immer höher als die Entlastungswirkung. 
Bei 7664 Euro übersteigt die maximale Entlastungs-
wirkung das Kindergeld für die ersten acht Kinder 

9 Vgl. T. S i e g e l : Fragwürdige Wirkungen eines Familiensplitting, 
in: Zeitschrift für Steuern und Recht, 3. Jahrgang (2006), Heft 18, 
S. 415-418.

10 So sah beispielsweise das steuerliche Sofortprogramm von CDU 
und CSU aus dem Jahre 2004 einen einheitlichen Grundfreibetrag in 
Höhe von 8000 Euro je Person vor.

11 Genannt sind hier die unter dem Ehegattensplitting verdoppelten 
Beträge. Die Beispielrechnungen beziehen sich immer auf zusam-
menveranlagte Ehepaare. Für Alleinerziehende, denen nur der einfa-
che Kinderfrei- bzw. Kindergrundfreibetrag und das hälftige Kinder-
geld zustehen, ergeben sich analoge Ergebnisse. Die entsprechenden 
Entlastungswirkungen fallen dabei jeweils nur halb so hoch aus wie im 
Falle eines Ehepaares.     

nicht.12 Erst ab dem neunten Kind liegt die Entlastung 
durch den Kindergrundfreibetrag über dem Kinder-
geld. Voll wirksam ist dies aufgrund der Ausgestal-
tung als Abzugsbetrag aber nur in den Fällen, in de-
nen T(y) entsprechend hoch ist.13 

Umverteilungswirkungen eines 
Kindergrundfreibetrags 

Unter der Annahme, dass auch unter einem Sys-
temwechsel zum Kindergrundfreibetrag weiterhin eine 
Günstigerprüfung mit dem Kindergeld durchgeführt 
wird, wären alle Steuerpfl ichtigen negativ betroffen, 
die zurzeit einen Kinderfreibetrag in Anspruch neh-
men. Was in der Diskussion um den Kindergrundfrei-
betrag jedoch kaum zur Sprache kommt, ist die Tat-
sache, dass es sich hierbei nicht ausschließlich um 
Spitzenverdiener handelt. Hierunter fallen zum einen 
Steuerpfl ichtige mit im Ausland lebenden Kindern, die 
mit dem Kindergeld vergleichbare Leistungen nach 
ausländischem Recht erhalten, zum anderen auch ei-
ne Anzahl von Alleinerziehenden, bei denen eine Über-
tragung des kompletten Freibetrags für Betreuung, Er-
ziehung und Ausbildung auf den erziehenden Elternteil 
stattgefunden hat.14 Bei letzteren ist die Belastungs-
wirkung im Vergleich besonders hoch, da sie bisher 
überdurchschnittlich von den Kinderfreibeträgen pro-
fi tierten. Eine Beschränkung der Belastung wäre aller-

12 Die zusätzliche Entlastung eines weiteren Kindergrundfreibetrags 
überschreitet das zusätzliche Kindergeld im letzteren Fall bereits ab 
dem 7. Kind.

13 Im genannten Beispiel ist dies der Fall bei einem zu versteuernden 
Einkommen von über 84 304 Euro.

14 Bei vollständiger Übertragung des BEA-Freibetrags kann ein Al-
leinerziehender für das entsprechende Kind einen Kinderfreibetrag in 
Höhe von (3012 + 1080 =) 4092 Euro in Anspruch nehmen. Für das 
erste Kind übersteigt die Entlastungswirkung dieses Kindergrundfrei-
betrags das hälftige Kindergeld bereits ab einem zu versteuernden 
Einkommen von etwa 15 500 Euro.

Anzahl der Kindergrundfreibeträge

1 2 3 4 5 6 7 8

Maximale steuerliche Entlastung1

Kindergrundfreibetrag 6024 1 062 2 436 3 948 5 542 7 220 8 980 10 824 12 750

Kindergrundfreibetrag 7664 1 408 3 248 5 244 7 374 9 636 12 036 14 568 17 234

Höhe des jährlichen Kindergeldes
ab dem Jahr 2009

1 968 3 936 5 976 8 316 10 656 12 996 15 336 17 676

Tabelle 1 
Entlastungswirkungen eines Kindergrundfreibetrags

(in Euro)

1 Liegt das zu versteuernde Einkommen abzüglich der Grundfreibeträge in Höhe von 15 328 Euro unter der Summe der in Anspruch genomme-
nen Kindergrundfreibeträge, so kommen die Entlastungswirkungen nicht voll zum tragen, da die zu zahlende Einkommensteuer geringer als der 
Entlastungsbetrag ist.

Q u e l l e : Eigene Berechnungen.
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dings möglich, wenn diesem Personenkreis, analog 
zum geltenden Recht, ein erhöhter Kindergrundfreibe-
trag eingeräumt werden würde.

Über die oben geschilderten Belastungen hinaus 
kann es zudem zu Schlechterstellungen beim Solida-
ritätszuschlag kommen. Wie bereits erwähnt, dient bei 
der Berechnung des Solidaritätszuschlags eine fi ktiv 
berechnete Einkommensteuer als Bemessungsgrund-
lage, wie sie sich bei Berücksichtigung der Kinderfrei-
beträge ergeben würde. Damit sind auch Steuerpfl ich-
tige von der Einführung eines Kindergrundfreibetrags 
betroffen, die im geltenden Recht nur im Rahmen des 
Solidaritätszuschlags von Kinderfreibeträgen profi -
tieren. Hier kann es, abhängig von der Höhe des zu 
versteuernden Einkommens und der Höhe des Kinder-
grundfreibetrags sowohl zu Be- als auch zu Entlastun-
gen kommen. Zusätzliche Belastungen entstehen pri-
mär für höhere zu versteuernde Einkommen, während 
die Entlastungswirkung eines entsprechend hohen 
Kindergrundfreibetrags bei geringeren Einkommen 
über der Entlastungswirkung der Kinderfreibeträge lie-
gen kann. 

Beispiel: Ehepaar mit zwei Kindern

Tabelle 2 verdeutlicht dies zunächst anhand von 
Beispielfällen für ein Ehepaar mit zwei Kindern. Im 
Beispielfall 1 bei einem zu versteuernden Einkommen 
von 38 000 Euro zahlt das Ehepaar 5158 Euro Ein-
kommensteuern. Die Bemessungsgrundlage für den 

Solidaritätszuschlag unterscheidet sich jedoch hin-
sichtlich der Freibetragsregelung. Im geltenden Recht 
mit Kinderfreibetrag ergibt sich eine Bemessungs-
grundlage in Höhe von 2090 Euro. Dies entspricht der 
tarifl ichen Einkommensteuer für ein zu versteuerndes 
Einkommen von 25 952 Euro (38 000 Euro abzüglich 
zweier Kinderfreibeträge in Höhe von 6024 Euro). In 
den Alternativen mit Kindergrundfreibetrag ergibt sich 
die Bemessungsgrundlage durch Subtraktion der Ent-
lastungswirkung (vgl. Tabelle 1) vom Steuerbetrag und 
liegt mit 2722 (1910) Euro höher (niedriger) als im gel-
tenden Recht.15 Damit ist auch der zu zahlende Soli-
daritätszuschlag unter einem Kindergrundfreibetrag 
in Höhe von 6024 (7664) Euro höher (niedriger) als im 
geltenden Recht mit Gewährung eines Kinderfreibe-
trags.

Im zweiten Beispielfall wirkt die Entlastung durch 
die Kinderfreibeträge im geltenden Recht progressi-
onsbedingt stärker, während die Entlastungswirkung 
durch die Kindergrundfreibeträge unverändert bleibt. 
Dies führt dazu, dass die Bemessungsgrundlage für 
den Solidaritätszuschlag in beiden Fällen mit Kinder-
grundfreibetrag höher ausfällt als im geltenden Recht. 
Es kommt zu Mehrbelastungen.

15 Bei zwei Kindern beträgt die Entlastunsgwirkung bei einem Kinder-
grundfreibetrag von 6024 Euro 2436 Euro. Wird dieser Betrag von der 
Einkommensteuerschuld des Ehepaares abgezogen, so ergibt sich 
eine Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag von 2722 
Euro.

Beispiel 1 Beispiel 2

Zu versteuerndes Einkommen 38 000 50 000

Bemessungsgrundlage für den 
Solidaritätszuschlag

Kinderfreibetrag
Kindergrundfreibetrag 6024
Kindergrundfreibetrag 7664

2090 5144
2722 6106
1910 5294

Solidaritätszuschlag

Kinderfreibetrag
Kindergrundfreibetrag 6024
Kindergrundfreibetrag 7664

29,20 282,92
149,71 335,83

0,00 291,17

Differenz zum geltenden Recht

Kindergrundfreibetrag 6024
Kindergrundfreibetrag 7664

120,51 52,91
-29,20 8,25

Tabelle 2
Wirkungen auf den Solidaritätszuschlag

bei einem Ehepaar mit 2 Kindern
(in Euro)

Q u e l l e : Eigene Berechnungen.

Abbildung 2
Be- und Entlastungswirkungen beim

Solidaritätszuschlag
(in Euro)

Q u e l l e : Eigene Berechnungen.
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Be- und Entlastungswirkungen
insgesamt

Ein kompletteres Bild der Be- und Entlastungswir-
kungen für steuerpfl ichtige Ehepaare, die den Kin-
derfreibetrag im geltenden Recht nicht in Anspruch 
nehmen, zeigt Abbildung 2. Wie aus der Abbildung 
ersichtlich wird, unterscheiden sich die Wirkungen auf 
den Solidaritätszuschlag in Abhängigkeit von der Höhe 
des Kindergrundfreibetrags, der Höhe des zu versteu-
ernden Einkommens und der Anzahl der Kinder. Im 
Falle eines Kindergrundfreibetrags in Höhe von 6024 
Euro kommt es immer zu zusätzlichen Belastungen 
beim Solidaritätszuschlag. Hier liegt die maximale Be-
lastung je Kind bei genau 88 Euro jährlich bei einem zu 
versteuernden Einkommen von 32 580 Euro. Im Falle 
eines Kindergrundfreibetrags von 7664 Euro kommt 
es bei Mehrkindfamilien teilweise zu Steuerentlastun-
gen, die maximale Belastung je Kind liegt bei lediglich 
30,80 Euro jährlich.

Die betroffenen Steuerpfl ichtigen könnten folglich 
bereits durch kleine Kindergelderhöhungen kompen-
siert werden. Im Falle des Kindergrundfreibetrags in 
Höhe von 6024 Euro wäre eine volle Kompensation 
durch Erhöhung des Kindergeldes um monatlich 8 Eu-
ro für alle Kinder möglich. Im Falle eines Kindergrund-
freibetrags von 7664 Euro wäre sogar eine Erhöhung 
um monatlich 3 Euro ausreichend. Mehrkindfamilien 
würden dadurch mehr als überkompensiert. Analoge 
Werte ergeben sich jeweils auch für Alleinerziehende, 
für die die Effekte nicht grafi sch dargestellt sind.

Wirkungen auf den Staatshaushalt

Wie Simulationsrechungen mit dem Einkommen-
steuersimulationsmodell MikMod-ESt zeigen, sum-
mieren sich die potenziellen Steuermehreinnahmen 
durch einen Wechsel von einem Kinder- zu einem 
Kindergrundfreibetrag von 6024 Euro im Jahr 2009 
auf etwa 1400 Mio. Euro.16 Im Falle eines Kinder-
grundfreibetrags von 7664 Euro liegen die berechne-
ten Steuermehreinnahmen immer noch bei etwa 1150 

16 MikMod-ESt wurde im Auftrag des Bundesministeriums der Finan-
zen am Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik FIT 
entwickelt und wird dort seit dem Jahr 2007 zur Gesetzesfolgenab-
schätzung im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer verwendet. 
Zurzeit basiert MikMod-ESt im Wesentlichen auf einer geschichteten 
und zeitlich fortgeschriebenen Stichprobe der Einkommensteuer-
Geschäftsstatistik 2003. Arbeitsangebotseffekte wurden bei der vor-
genommenen, rein statischen Simulationsrechnung nicht berücksich-
tigt. Wie beispielsweise durch S. B a c h  et al.: Reformkonzepte zur 
Einkommens- und Ertragsbesteuerung: Erhebliche Aufkommens- und 
Verteilungseffekte, aber relativ geringe Effekte auf das Arbeitsange-
bot, in: Wochenbericht des DIW Berlin, 71. Jahrgang (2004), Heft 16, 
S. 185-204, gezeigt, können solche Effekte im vorliegenden Kontext 
vernachlässigt werden.   

Mio. Euro. Bei geschätzten 18 Mio. Kindergeldkindern 
könnte das monatliche Kindergeld folglich um knapp 
6,50 Euro respektive 5 Euro erhöht werden, ohne dass 
es in der Summe zu fi nanziellen Mehrbelastungen bei 
den öffentlichen Haushalten käme. Bei dieser Berech-
nung wurde davon ausgegangen, dass die etwa 2 
Mio. Kinder in Bedarfsgemeinschaften mit Bezug von 
Arbeitslosengeld II in voller Höhe von der Kindergel-
derhöhung profi tieren, d.h. die Regelsätze für Kinder 
entsprechend angehoben werden oder aber das zu-
sätzliche Kindergeld nicht als Einkommen im Sinne 
des SGB II behandelt wird. Für die Reformvariante mit 
einem Kindergrundfreibetrag in Höhe von 6024 Euro 
würde dies bedeuten, dass Schlechterstellungen bei 
mittleren und geringen Einkommen nur in wenigen 
Ausnahmefällen – und dann auch nur in sehr geringem 
Umfang – eintreten, während es insgesamt zu starken 
Umverteilungseffekten in Richtung von Steuerpfl ichti-
gen mit niedrigeren Einkommen und solchen mit meh-
reren Kindern kommt. In der Reformvariante mit einem 
Kindergrundfreibetrag in Höhe des Grundfreibetrages 
treten Schlechterstellungen bei Steuerpfl ichtigen, die 
bisher Kindergeld erhalten haben, nicht auf. Dieses Er-
gebnis wird durch eine im Aggregat etwas geringere 
Umverteilungswirkung erkauft.

Fazit

Löst man sich von verfassungsrechtlichen Beden-
ken, die gegen das Konzept eines Kindergrundfrei-
betrags sprechen könnten, so ließen sich mit Hilfe 
dieses Instrumentes einige familienpolitische Ziele 
erreichen. Zum einen würde im Rahmen der Einkom-
mensteuer eine Situation entstehen, in der die be-
tragsmäßige Steuerentlastung für jedes Kind nicht 
mehr von der Höhe des Einkommens abhängig wäre. 
Zum anderen führt der Kindergrundfreibetrag implizit 
zu einer durchaus gewollten Staffelung der Entlas-
tungswirkung nach der Anzahl der Kinder. Freilich sind 
mit seiner Einführung auch Probleme verbunden. So 
kann es, insbesondere bei den Zuschlagsteuern, zu 
Mehrbelastungen auch schon bei mittleren und nied-
rigen Einkommen kommen. Bei einer entsprechend 
gewählten Höhe des Kindergrundfreibetrags ist es 
aber möglich, Mehrbelastungen für diese Haushalte 
allein durch Umwidmung der entstehenden Steuer-
mehreinnahmen in Kindergelderhöhungen mehr als 
überzukompensieren. Mit einer solchen Politik wären 
teils deutliche Umverteilungswirkungen zu Gunsten 
von Geringverdienern verbunden, die beispielsweise 
dazu beitragen könnten, das Armutsrisiko von Fami-
lien zu verringern. 


